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Nr. 07   Brilon, 12. September 2024          Jahrgang 54 
  
 
I N H A L T : 
 
 

1) Bekanntmachung zu $ 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz  
 

2) Bekanntmachung über die öffentliche Zustellung gem. § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes NRW an Herr Prokop Pauko 

Bescheid über Gewerbesteuer vom 07.03.2024 
 

3) Satzung der Stadt Brilon über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 (1) Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)  

 Für den Geltungsbereich des Interkommunalen Gewerbegebietes (IKG) Brilon-
Olsberg-Bestwig im Bereich des Nehdener Weges in Brilon 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 

 
4) Satzung der Stadt Brilon über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 (1) Nr. 2 

Baugesetzbuch (BauGB)  
für die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Industrieflächen zur Fortführung der 
Bereiche “In der Dollenseite“ / “Lange Wenden“ 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
 

5) 65. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Bereich 
der Kernstadt „Nördlicher Bereich von Brilon, zwischen B 480 und Gallberg“,  
und Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 127 „Industriegebiet westlich der 
Hunderbecke“ 
Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse und Verfahrenseinstellung 
 

6) 84. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Bereich 
des Ortsteils Altenbüren, „Interkommunaler Gewerbepark Brilon-Olsberg“ 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und Verfahrenseinstellung 

 
7) 89. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Bereich 

des OT Thülen, “südlicher Bereich Auf’m Scheid“ (Sportplatz) 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und Verfahrenseinstellung 

 
8) 117. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon in der 

Kernstadt, „Ehemalige Nolte Hallen“ 
und Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 150 „Ehemalige Nolte Hallen“ 
Aufstellungsbeschlüsse gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB), 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
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9) 118. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Ortsteil 

Bontkirchen, Bereiche südlich der “Ringstraße“ (A 1),  
nördlich des Zimmereibetriebes (A 2), südlich des Friedhofs (A 3), am Hoppecker 
Berg (A 4) und Ergänzung des wirksamen Flächennutzungsplanes im Bereich 
östlich der Itter (A 5) 
und 
2. Satzung zur Einbeziehung einer Außenbereichsfläche in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Bontkirchen im Bereich südlich der “Ringstraße“ (2. 
Ergänzungssatzung) 
Aufstellungsbeschlüsse gemäß § 2 (1) bzw. § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
  

10) Bekanntmachung über die beantragte Teileinziehung der Wegeparzelle 
„Gropperweg“ (Gemarkung Brilon, Flur 37, Flurstück 917) 

  
11) Bekanntmachung über die Besetzung des Wahlausschusses für die Kommunalwahl 

2025 
 

12)     Bekanntmachung über die Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes            
    „Bauhof der Stadt Brilon“ zum 31.12.2023 

 
 

 












